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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 - Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 07.01.2025 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 09.01.2025 

- Landratsamt Tirschenreuth, SG Wasserrecht, 03.02.2025 

- Gemeinde Friedenfels, 23.01.2025 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 23.01.2025 

- Zweckverband Steinwaldgruppe, 02.01.2025 

- TenneT TSO GmbH, 20.12.2024 

- Landratsamt Tirschenreuth, Gesundheitsamt, 15.01.2025 
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lfd. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Deutsche Telekom GmbH, 13.01.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und im weiterem berücksichtigt. 
 

 
 
 
               
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2024 bleibt unverän-
dert 
 
Ja:9 
 
Nein: 2 
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2 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 31.01.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu1.: 
Die Anregungen und Bedenken sind beachtet. 
 
Zu2.: 
Wir planen mit einer Entwässerung im Trennsystem. Sollte im weiteren Ver-
lauf der Planung eine Versickerung möglich sein, werden wir diese einpla-
nen. Die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen werden im Verlauf der 
Erschließung mit dem Ingenieurbüro überprüft und die wasserrechtliche Er-
laubnis beantrag, wenn dies nötig wird.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungsplan 
und die Begründung einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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Zu Dacheindeckung: 
Der Anmerkung wird teilweise gefolgt. Metalldächer werden im Bebauungs-
plan grundsätzlich zugelassen, sofern sie aus umweltneutralen Materialien 
bestehen oder mit einer geeigneten Beschichtung ausgeführt werden, durch 
die eine Auswaschung von Schwermetallen und damit eine Gefährdung des 
Grund- oder Oberflächenwassers ausgeschlossen wird. Damit wird dem was-
serwirtschaftlichen Vorsorgegedanken Rechnung getragen, ohne die gestal-
terische Vielfalt der Dacheindeckungen unverhältnismäßig einzuschränken. 
 
 
 
Zu 4.: 
In den Hinweisen zu Vorsorgemaßnahmen bei Starkregen haben wir darauf 
hingewiesen. 
 
 
Zu 5.: 
Das Landratsamt Tirschenreuth hat am 30.06.2025 bestätigt, dass keine Ein-
tragungen im Altlastenkataster vorhanden sind. 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: 
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Die Hinweise zum Bodenschutz werden in die textlichen Festsetzungen zur 
Grünordnung integriert. 
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3 Regierung der Oberpfalz, 05.02.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewertungsgrundlagen werden in die Begründung mit aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungsplan 
und die Begründung einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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4 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
05.02.2025 
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Zu Emissionen: 
Die Emissionen wurden ergänzt und erweitert. 
 
 
Zu Wegenetz: 
Das Landwirtschaftliche Wegenetz bleibt bestehen. Die Zufahrt zu den 

Flächen ist gewährleistet. 
 
 
Zu Strahlungsenergie: 
 
Es bestehen bereits bauordnungsrechtliche und gesetzliche Vorgaben, 

die bei Neubauten die Nutzung von Photovoltaikanlagen oder ande-
ren erneuerbaren Energien regeln bzw. verpflichtend vorsehen. 
Diese Regelungen gewährleisten bereits eine angemessene Berück-
sichtigung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand und machen 
weitergehende planungsrechtliche Festsetzungen entbehrlich. Vor 
diesem Hintergrund wird der Anregung des AELF nicht gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungsplan 
und die Begründung einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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Zu Ausgleichsmaßnahmen: 
Dem Anliegen kann entsprochen werden. Für den naturschutzrechtlichen 
Ausgleich wird eine Fläche aus dem bestehenden gemeindlichen Ökokonto 
herangezogen. Die betreffende Ökokontofläche ist bereits in ihrer Nutzung 
eingeschränkt landwirtschaftlich geprägt und weist eine reduzierte ertrags-
orientierte Bewirtschaftung sowie naturschutzfachliche Vorleistungen auf. 
Dadurch wird vermieden, dass hochwertig bewirtschaftete landwirtschaft-
liche Nutzflächen zusätzlich für Ausgleichszwecke entzogen werden. 
 
Zu Forsten: 
Ausgleichsmaßnahmen welche waldwirtschaftliche Belange berühren sind 
nicht geplant. 
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5 Landratsamt Tirschenreuth, Untere Naturschutzbehörde, 
07.02.2025 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen bezüglich Pflanzliste werden berücksichtigt und in die 
textlichen Festsetzungen eingearbeitet. 
Die Ortsrandeingrünung wird in der Grünordnung festgesetzt.  
Die Festsetzung über Zäune wird in den Baubauungsplan integriert.  
Die Beleuchtungsvorschriften werden ergänzt und in die textlichen Festset-
zungen eingearbeitet. 
Die Ausgleichsflächen werden ergänzt und in die textlichen Festsetzungen 
eingearbeitet. 
 
 
 
Die Anmerkungen zum Umweltbericht bezüglich Nr. 2, 2.4, 2.5, 2.6, B, 
2.11,3, 3.3, 3.4, 5.2 und 5.3 werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
Anmerkungen wurde der Umweltbericht einschließlich des integrierten 
Grünordnungsplans vollständig überarbeitet und neu erstellt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungs-
plan, die Begründung und 
den Umweltbericht einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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6 Landratsamt Tirschenreuth, Bauverwaltung, 06.02.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu Punkt I Nr. 2: Dieser wird wie folgt geändert: 
Die Höhe des Fertigfußbodens (OKFF) des Erdgeschosses darf maximal 0,50 
m über der mittleren natürlichen Geländeoberfläche des jeweiligen Bau-
grundstücks liegen. Maßgeblich ist die Geländeoberfläche vor Beginn der 
Baumaßnahme. 
Zu Punkt II Nr. 2 
Der Anmerkung wird nicht gefolgt. Die Festsetzung zur Anordnung des Firs-
tes bei Pultdächern im inneren Drittel des Gebäudes dient der Sicherstellung 
eines ruhigen und harmonischen Ortsbildes sowie der Vermeidung stark ein-
seitig wirkender Baukörper. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan werden in der Begründung aufgenom-
men und begründet. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Es bleibt bei 2 Stellplätzen da keine öffentli-
chen Verkehrsflächen als Parkplätze ausgewiesen werden.  
Der Tippfehler wird ausgebessert. Der Bedarfsnachweis und die Standortal-
ternativen wurden in der Begründung ergänzt. In die Begründung werden 
Aussagen zur Raumordnung und zum LEP ergänzt. Die Aussagen zur Größe 
der Bauparzellen wurden konkretisiert und ergänzt. Die Lage der Ausgleichs-
fläche wird in der Begründung und dem Bebauungsplan ergänzt.  
Im Umweltbericht wurde die Alternativenprüfung ergänzt. Die Abwägung 
der Auswirkungen werden im Umweltbericht ergänzt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungs-
plan, die Begründung und 
den Umweltbericht einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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Zu Punkt I Nr. 2: Dieser wird wie folgt geändert: 
Die Höhe des Fertigfußbodens (OKFF) des Erdgeschosses darf maximal 0,50 
m über der mittleren natürlichen Geländeoberfläche des jeweiligen Bau-
grund-stücks liegen. Maßgeblich ist die Geländeoberfläche vor Beginn der 
Baumaßnahme. 
 
Zu Punkt II Nr. 2 
Der Anmerkung wird nicht gefolgt. Die Festsetzung zur Anordnung des Firs-
tes bei Pultdächern im inneren Drittel des Gebäudes dient der Sicherstellung 
eines ruhigen und harmonischen Ortsbildes sowie der Vermeidung stark ein-
seitig wirkender Baukörper. Die Festsetzung wird folgendermaßen festge-
setzt: Pult-dächer sind so auszubilden, dass die höhere Dachkante (First) 
nicht an der äußeren Gebäudekante liegt, sondern innerhalb des inneren 
Drittels der Gebäudetiefe angeordnet ist. 
 
Die Festsetzung der Dacheindeckung wird wie folgt geändert: 
Als Dacheindeckung für geneigte Dächer (GD) sind Ziegeleindeckung, Schie-
fereindeckung, Titanzink-, Kupferblecheindeckung oder Metalldächer aus 
umweltneutralem Material oder mit einer entsprechenden Beschichtung die 
Gefährdungen des Grundwassers oder des Oberflächenwassern ausschlie-
ßen, zugelassen.  
 
Die bisherige Festsetzung unter Punkt II, Nr. 5 zur Bodenversiegelung wird 
gestrichen. Stattdessen werden konkrete grünordnerische Festsetzungen di-
rekt in den Bebauungsplan aufgenommen. Dadurch wird dem Anliegen des 
Bodenschutzes weiterhin Rechnung getragen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde aufgrund fehlender Ver-
kaufsbereitschaft des Eigentümers nicht weiter nach Südwesten ausge-
dehnt. Dies wird in die Begründung mit eingearbeitet.  
 
 

Die Anregungen und Be-
denken werden wie darge-
stellt in den Bebauungs-
plan, die Begründung und 
den Umweltbericht einge-
arbeitet.  
 
 
ja: 9 
 
 
nein: 2 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

7 Regierung der Oberpfalz, 02.01.2025   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Für das vorliegende Bauleitplanverfahren ergeben sich keine besonderen 
oder atypischen brandschutztechnischen Risiken, die eine formelle Beteili-
gung der Fachberater Brand- und Katastrophenschutz als Träger öffentlicher 
Belange erforderlich machen würden. Die Belange des abwehrenden Brand-
schutzes werden im Rahmen der planerischen Überlegungen der Gemeinde 
angemessen berücksichtigt (u. a. Erschließung, Löschwasserversorgung, Er-
reichbarkeit für die Feuerwehr). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2024 bleibt unverän-
dert 
 
Ja: 9 
 
Nein: 2 
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8 Kreisbrandinspektion Tirschenreuth, 09.02.2025 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Durch die Freiwillige Feuerwehr Fuchsmühl gewährleistet der Markt Fuchs-
mühl im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit den Brandschutz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2024 bleibt unverän-
dert 
 
Ja: 9 
 
Nein: 2 
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Zu 2. 
Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Eine Festsetzung im Bebauungs-
plan erfolgt nicht. Die Anforderungen an Rettungswege werden auf der 
Ebene des bauordnungsrechtlichen Vollzugs im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Hilfsfrist kann eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
Zu 4.  
Die Löschwasserversorgung wurde durch das Ingenieurbüro überprüft und 
ist ausreichend. 
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Zu 5. 
Im Plangebiet ist am Ende der Sackgasse ein Wendehammer mit den Abmes-
sungen ca. 10 × 9 m vorgesehen. Bei der Planung wurde zugrunde gelegt, 
dass im Gemeindegebiet der abwehrende Brandschutz durch die örtliche 
Feuerwehr mit den vorhandenen Einsatzfahrzeugen sichergestellt wird. Der 
Einsatz von Drehleiterfahrzeugen (DLA 23/12) ist aufgrund der festgesetzten 
maximalen Gebäudehöhen und der vorgesehenen zweigeschossigen Bebau-
ung nicht zwingend erforderlich. Der zweite Rettungsweg kann über trag-
bare Leitern der Feuerwehr gewährleistet werden. Der geplante Wende-
hammer ist für zweiachsige Feuerwehrfahrzeuge sowie für Müllfahrzeuge 
ausreichend dimensioniert und ermöglicht das Wenden ohne Rückwärts-
fahrten über längere Strecken. Zudem sind die öffentlichen Verkehrsflächen 
so angelegt, dass die Erreichbarkeit der Gebäude innerhalb der maximal zu-
lässigen Entfernung von 50 m von der Verkehrsfläche gewährleistet ist. Die 
erforderliche Tragfähigkeit der Verkehrsflächen für Einsatzfahrzeuge bis 16 t 
wird im Zuge der Erschließungsplanung sichergestellt. Unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse, der geplanten Bebauungsstruktur sowie der 
Ausstattung der örtlichen Feuerwehr wird der Einwand daher nicht berück-
sichtigt. Eine Vergrößerung des Wendehammers auf einen Durchmesser von 
21 m ist aus städtebaulichen und funktionalen Gründen nicht erforderlich. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans werden in diesem Punkt unverän-
dert beibehalten. 
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Zu 6. 
Es befinden sich keine Hochspannungsleitungen, Ölfernleitungen oder eine 
mögliche Ansiedlung von Gefahrgutbetreiben im Baugebiet. Die Anmerkun-
gen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Trifft im vorliegenden Bebauungsplanverfahren nicht zu. 
 
 
 

 


